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1. Besteuerung von Gewinnanteilen bei juristi-
schen Personen 

a. Empfänger – Steuerinländer  

Ausschüttende Gesellschaft - Steuerinländer

Bei juristischen Personen (Steuerinländer) sind die 
Gewinnanteile aus Kapitalgesellschaften (Steuerinländer) 
unverändert von der Besteuerung ausgenommen. Die 
Gewinnanteile aus Personengesellschaften (offene 

Änderungen bei der Besteuerung von Gewinnausschüttungen 

Die Besteuerung von Gewinnausschüttungen wurde in der Slowakei mit den am 1.1.2017 in Kraft getretenen 
Regelungen teilweise wesentlich geändert. Die Änderungen betreffen die Ausschüttung von Gewinnen aus 
Wirtschaftsjahren, welche am oder nach dem 1.1.2017 begonnen haben. Für Ausschüttungen von Gewinn-
teilen aus früheren Wirtschaftsjahren, gelten weiterhin die bisherigen Regelungen. Daher muss der Empfänger 
bei Gewinnausschüttungen, welche im Jahr 2018 und in den folgenden Jahren erfolgen, im Hinblick auf die 
Besteuerung darauf achten, aus welchen Jahren die betreffenden Gewinnteile stammen. Im Folgenden finden 
Sie einen Überblick darüber, wie sich die neue Regelung der Besteuerung von Gewinnausschüttungen bei 
natürlichen sowie bei juristischen Personen auswirkt.   

Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) 
sind unverändert steuerpflichtig. 
   
Ausschüttende Gesellschaft - Steuerausländer

Die Besteuerung der Gewinnanteile beim Empfänger 
(juristische Person – Steuerinländer) hängt von der 
Tatsache ab, ob die ausschüttende Gesellschaft ein 
Steuerresident eines Vertragsstaates ist oder nicht. 

Welche Staaten als Vertragsstaaten gelten, kann einer 
vom slowakischen Finanzministerium veröffentlichten 
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Die Besteuerung der Gewinnanteile hängt grundsätzlich von mehreren Faktoren ab, vor allem von der 
Person des Empfängers (natürliche oder juristische Person) und dessen Steuerresidenz (Steuerinländer oder 
Steuerausländer) sowie von der Steuerresidenz der ausschüttenden Gesellschaft. 
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Liste entnommen werden. Diese Liste enthält jene 
Staaten, mit welchen die Slowakei ein Doppelbe-
steuerungsabkommen oder eine andere Vereinbarung über 
den Austausch von Steuerinformationen abgeschlossen 
hat.

Gewinnanteile aus einer Gesellschaft, welche ein Steuer-
resident eines der Vertragsstaaten ist, sind weiterhin 
von der Besteuerung ausgenommen. 

Gewinnanteile aus einer Gesellschaft, welche nicht ein 
Steuerresident eines der Vertragsstaaten ist, werden mit 
einem Steuersatz von 35 % besteuert.

b. Empfänger – Steuerausländer 

Wenn eine juristische Person (Steuerinländer) Gewinnan-
teile an einen nicht in einem Vertragsstaat Steuer-
residenten ausschüttet, muss die ausschüttende 
Gesellschaft eine Quellensteuer in Höhe von 35 % 
einbehalten und diese spätestens bis zum 15. Tag des 
folgenden Kalendermonats abführen. Gleichzeitig ist sie 
verpflichtet, diese Tatsache der Finanzverwaltung auf 
einem entsprechenden Formular mitzuteilen. 

2. Besteuerung von Gewinnanteilen bei natürli-
chen Personen 

a. Empfänger - Steuerinländer  

Die Besteuerung hängt von der Steuerresidenz der 
ausschüttenden Gesellschaft ab.

Ist die ausschüttende Gesellschaft ein Steuerinländer, 

so muss diese eine Quellensteuer in Höhe von 7 % 
einbehalten und spätestens bis zum 15. Tag des 
folgenden Kalendermonats abführen. Gleichzeitig ist sie 
verpflichtet, diese Tatsache dem Steuerverwalter auf 
einem entsprechenden Formular mitzuteilen. 

Gewinnausschüttungen aus Gesellschaften, welche    
Steuerausländer sind, bilden einen Teil der Extrasteuer-
bemessungsgrundlage in der Steuererklärung. Wenn sie 
von einem  Residenten eines der Vertragsstaaten fließen, 
werden sie mit einem Steuersatz von 7 % besteuert. Wenn 
sie vom einem Residenten eines der Nicht-Vertrags-
staaten fließen, werden sie mit einem Steuersatz von 
35 % besteuert. 

b. Empfänger - Steuerausländer 

Gewinnanteile unterliegen bei natürlicher Person (Steuer-
ausländer) nur dann der Steuer, wenn sie aus einer 
Quelle in der Slowakei fließen. Es wird dann eine 
Quellensteuer erhoben. Die Quellensteuer beträgt 
35 % in dem Fall, wenn der Empfänger eine natürliche 
Person - Resident eines sog. Nicht-Vertragsstaats ist und 
7 %, wenn der Empfänger eine natürliche Person aus 
einem sog. Vertragsstaat, bzw. wird in diesem Fall der 
Steuersatz gemäß dem betreffenden Doppel-
besteuerungsabkommen geltend gemacht.  

Die ausschüttende Gesellschaft (Steuerinländer) ist 
bei der Auszahlung der Gewinnanteile verpflichtet, die 
Quellensteuer einzubehalten und diese spätestens bis zum   
15. Tag des folgenden Kalendermonats abzuführen. 
Gleichzeitig ist sie verpflichtet, diese Tatsache dem 
Steuerverwalter auf einem entsprechenden Formular 
mitzuteilen.
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Empfänger Einkommensquelle Besteuerungsart Steuersatz

Natürliche Person:

-Resident SK
SK Quellensteuer 7 %

Vertragsstaat Steuererklärung 7 %
Nicht-Vertragsstaat Steuererklärung 35 %

-Nicht-Resident SK - Resident 
eines Vertragsstaates SK Quellensteuer

7 %, bzw. 
Steuersatz 

gemäß DBA

-Nicht-Resident SK - Resident 
eines Nicht- Vertragsstaates SK Quellensteuer 35 %

Juristische Person:

-Resident SK
SK - -

Vertragsstaat - -
Nicht-Vertragsstaat Steuererklärung 35 %

-Nicht-Resident SK - Resident 
eines Vertragsstaates SK - -

-Nicht-Resident SK - Resident 
eines Nicht- Vertragsstaates SK Quellensteuer 35 %

3. Zusammenfassung

Zusammengefasst sind die neuen Regelungen für die Besteuerung von 
Gewinnausschüttungen wie folgt: 

Bitte beachten Sie, dass die angeführten Regelungen nur die Gewinnanteile von 
Gesellschaftern betreffen. 

Wenn es beispielsweise Vereinbarungen über Gewinnbeteiligungen mit Angestell-
ten gibt, welche nicht Gesellschafter sind, so sind die betreffenden Auszahlungen 
als Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit zu versteuern und fallen somit nicht 
unter die oben angeführten Bestimmungen.

Bei der Lösung konkreter Fragen zur Besteuerung von Gewinnanteilen werden wir 
Ihnen gerne behilflich sein.


